
132 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

30. 9. 1970 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Tätigkeit der Notare als Beauftragte 
des Gerichtes (Gerichtskommissäre) im Ver­

fahren außer Streitsachen 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Umfang der Tätigkeit 

§ 1. (1) Die Notare haben im Verfahren außer 
Streitsachen, soweit ihnen dies vom Gericht auf­
getragen wird, folgende Amtshandlungen zu 
besorgen: 

1. in " Verlassenschaftssachen 
a) die Todfallsaufnahme und die mit dieser 

im Zusammenhang stehenden unaufschieb­
baren Maßnahmen; 

b) die anderen im Zug einer Verlassenschafts­
abhandlung erforderlichen Amtshandlun-
gen; 

1. die im § 1 Abs. 1 Z. 1 Buchstabe a bezeich­
neten Amtshandlungen, sofern die Todfallsauf­
nahme vom Abhandlungsgericht zu veranlassen 
ist und in der Gemeinde, in der der Erblasser 
seinen Wohnsitz gehabt hat, ein Notar seinen 
Amtssitz hat; 

2. die im § 1 Abs. 1 Z. 1 BuChstabe bund Z. 2 
Buchstabe a bezeichneten Amtshandlungen. 

" (2) Die im § 1 Abs. 1 Z. 2 Buchstabe b ange­
führten Amtshandlungen dürfen einem Notar 
nur übertragen werden, wenn dies wegen des 
Umfanges oder der Schwierigkeit der einzelnen 
Amtshandlung oder wegen der Notwendigkei"t 
beträchtlic..her Vorarbeiten dem Vorteil der 
Sache dient. 

Schriftsätze der Parteien an das Abhandlungs-
2. außerhalb einer Verlassenschaftsabhandlung gericht. Bevollmächtigung 

a) die Schätzung und die Feilbietung unbeweg- 3. (1) In Verlassenschaftsabhandlungen kön-
licher Sachen; nen die Parteien jederzeit die für den Fortgang 

b) die Schätzung und die Feilbietung beweg- des Verfahrens erforderlichen Erklärungen, An­
licher Sadlen, die Errichtung eines Inven- träge oder Ausweise schriftlich verfassen und 
tars und die Verfassung und die Prüfung unmittelbar dem Gericht vorlegen. Auch können 
einer Rechnung oder eines Ausweises ein- sie sich dazu eines eigenberechtigten Bevollmäch­
schließlich eines Ausweises über eine Ver- tigten bedienen. übersteigt der Wert der Aktiven 
mögensteilung. des Nachlasses voraussichtlich 100.000 S, so kön-

(2) Von den im Abs. 1 genannten Amtshand- nen sie nur einen Rechtsanwalt oder einen Notar 
lungen bleiben jedoch ausgenommen bevollmächtigen; stellt sich im Zug der Ver-

1. richterliche Entscheidungen, Ilaskse.nschadftsabhanchdllUng heraus, daß dber W~rt der 
.. . A tlven es Na asses 100.000 S Ü ersteIgt, so 

2. formhche Vernehmungen und " I hat das Gericht die Vertretungsbefugnis des 
3. Ersuchen um Gewährung von Rechtshilfe Bevollmächtigten, der nicht Rechtsanwalt oder 

außerhalb des Geltl1ngsgebietes dieses Bundes- Notar ist, für erloschen zu erklären. " 
gesetzes. I . 

" (2) Eignen sich die Schriftsätze der Parteien 
(3) Bel Besorgung der lhn: aufge:ragene~ Amts- oder der Bevollmächtigten, die nicht Rechts-

handlungen kommt dem Notar die Bezeichnung I anwält od r Notare sind nicht zu einer zweck­
Gerichtskon:mis~är zu. Als Gerichtskommissär ist entspr:chenden Er1edigun~ und können sie nicht 
er Beamter Im Smn des Strafgesetzes. auf einfache Weise verbessert werden oder wer-

den die Parteien trotz Setzung einer angern es­
Notwendige Bestellung. Bestellung in anderen senen Nachfrist mit ihren Schriftsätzen säumig, 

Fällen" so hat das Gericht die von diesen Schriftsätzen 
§ 2. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht 

anderes bestimmt ist, sind die folgenden Amts~ 
handlungen einem Notar aufzutragen: 

betroffenen und, soweit erforderlich, auch die 
weiteren Amtshandlungen in der Sache dem 
Notar als Gerichtskommissär aufzutragen. 
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2 132 der Beilagen 

Auswahl der Notare~ Verteilungsordnungen 

. § 4. (1) Bei der Bestellung zu Gerichtskom­
missären sind die Notare nach bestimmten Ver­
teilungsordnungen heranzuziehen. Die Vertei­
lungsordnungen sind nach folgenden Grundsät­
zen zu erstellen: 

1. Hat im Sprengel des Bezirksgerichts nur 
ein Notar seinen Amtssitz, so ist dieser Notar 
als Gerichtskommissär heranzuziehen. 

2. Haben im Sprengel des Bezirksgerichts meh­
rere Notare ihren Amtssitz, so sind sie mög­
lichst gleichmäßig heranzuziehen. 

3. Hat im Sprengel des Bezirksgerichts kein 
Notar seinen Amtssitz, so sind Notare aus den 
Nachbarsprengeln heranzuziehen. Haben in den 
Nachbarsprengeln zwei oder mehrere Notare 
ihren Amtssitz, so kommen nur diejenigen in 
Betracht, die für die Mehrheit der Einwohner 
des Sprengels ohne Notar annähernd gleich gün­
stigerreichbar sind; sie sind möglichst gleich­
mäßig heranzuziehen. 

(2) Die möglichst gleichmäßige Heranziehung 
der Notare im Sinn des Abs. 1 Z. 2 und 3 ist 
in der Weise durchzuführen, daß die Vertei­
lungsordnungen auf Teile des Gerichtssprengels 
oder auf Zeitabschnitte oder auf eine Verbindung 
dieser beiden Verteilungsarten abgestellt werden. 
Bei der Abstellung auf Teile des Gerichtssprengels 
ist auf die für die Vornahme der Amtshand­
lungen gegebenen örtlichen Verhältnisse, die 
Verkehrsverhältnisse und die Einwohnerdichte 
Bedacht zu nehmen. 

(3) Soweit die beim Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes gehandhabte Verteilung von den 
Grundsätzen der Abs. 1 und ~ abweicht, ist bei 
der Erstellung der Verteilungsordnungen von 
dieser Verteilung auszugehen. Kndern sich nach 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes die 
Sprengel von Bezirksgerichten, so ist die vor 
dieser Knderung geltende Verteilungsordnung zu 
berücksichtigen, soweit dies erforderlich ist, um 
den Umfang der bisherigen Heranziehung der 
Notare nicht erheblich zu beeinträchtigen. 

Erlassung der Verteilungsordnung 

§ 5. Die Verteilungsordnung ist vom Präsi­
denten des sachlich in Betracht kommenden 
Gerichtshofes erster Instanz für die unterstellten 
Bezirksgerichte am Ende eines jeden Kalender­
jahres für das folgende Kalenderjahr aufzustel­
len. Kndern sich während des Kalenderjahres die 
Voraussetzungen, auf die sich die Verteilungs­
ordnung stützt, so ist diese unverzüglich für den 
Rest des Kalenderjahres neu zu erstellen. Vor der 
Erlassung jeder Verteilungsordnung ist die 
Notariatskammer zu hören. Die Vcrteil~ngs­
ordnung ist durch Anschlag an die Gerichts­
tafeln des Gerichtshofes erster Instanz und der 
betroffenen Bezirksgerichte kundzumachen und 
der Notariatskammer mitzuteilen. 

Ausschließung eines Notars 

§ 6. (1) Liegt bei dem zum Gerichtskommissär 
zu bestellenden oder bereits bestellten Notar ein 
Grund vor, der einen Richter von der Ausübung 
des Richteramts in bürgerlichen Rechtssachen 
ausschließen würde oder seine Unbefangenheit 
in Zweifel- stellt, so sind die §§ 19 bis 25 der 
Jurisdiktionsnorm sinngemäß anzuwenden. Der 
Notar, dem das Vorliegen eines solchen Grundes 
bekannt ist, hat dies dem Gericht anzuzeigen. 
Die Entscheidung obliegt dem Richter, der den 
betreffenden Notar zu bestellen hätte oder be­
stellt hat. Erachtet er einen der genannten 
Gründe für gegeben, so hat er von der Bestel­
lung dieses Notars abzusehen oder den bereits 
erteilten Auftrag zu widerrufen. 

(2) Ein bereits erteilter Auftrag ist auch dann 
zu widerrufen, wenn der bestellte Notar bei der 
Besorgung der ihm übertragenen Amtshandlun­
gen die hierbei zu beachtenden gesetzlichen Vor­
schriften verletzt. 

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 ist- ein 
anderer Notar zum Gerichtskommissär zu bestel­
len; hierbei ist auf die für die Vornahme der 
Amtshandlung gegebenen örtlichen Verhältnisse 
Bedacht zu nehmen. Kann nach den örtlichen 
Verhältnissen die Heranziehung eines anderen 
Notars den Parteien nicht zugemutet werden, 
so hat das Gericht die Amtshandlung selbst 
durchzuführen. 

Fristen. Säumnisfolgen 

§ 7. (1) Für die Besorgung der aufgetragenen 
Amtshandlungen hat das Gericht dem Notar der 
Art und dem Umfang der Amtshandlungen ent­
sprechende Fristen zu setzen. Diese können auf 
einen ohne Verzögerung gestellten Antrag wegen 
erheblicher Gründe, erforderlichenfalls auch wie­
derholt, verlängert werden. 

(2) Wird der Notar ohne Rechtfertigung säu­
mig und bleibt er dies auch, nachdem ihm unter 
gleichzeitiger Androhung des Widerrufes des 
Auftrages eine angemessene Nachfrist gesetzt, 
worden ist, so ist der Auftrag zu widerrufen 
und ein anderer Notar zum Gerichtskommissär 
zu bestellen (§ 6 Abs. 3); ist es zur beschleunigten 
Durchführung der Sache erforderlich, so hat das 
Gericht die Amtshandlung selbst durchzuführen. 
Vom Widerruf des Auftrags ist die Notariats­
ka~mer zu verständigen. 

Eintritt des Substituten oder des Amtsnachfolgers 

§ 8. Wird nach der Notariatsordnung für einen 
Notar ein Substitut bestellt oder die- erledigte 
NotarsteIle neu besetzt, so tritt der Substitut 
oder der Amtsnachfolger bezüglich der bereits 
erteilten oder der künftig zu erteilenden gericht­
lichen Aufträge als Gerichtskommissär ein 
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132 der Beilagen 3 

Sinngemäße Anwendung gesetzlicher Vorschriften 

§ 9. Der Notar hat bei seiner Tätigkeit als 
Gerimtskommissär die für die Gerichte geltenden 
gesetzlichen Vorschriften sinngemäß anzuwenden. 
Zustellungen· kann er durch die Post oder das 
Gericht besorgen lassen. 

und Pflimtteilsberechtigten,· haften gegenüber 
dem Gerichtskommissär zur ungeteilten Hand für 

Geschäftsbehelfe und Aktenführung 

§ 10. (1) Der Notar hat über seine Amtshand­
lungen als Gerichtskorrimi'ssär ein besonderes 
Gesmäftsregister und dazu ein Namensverzeich­
nis zu führen. In das Geschäftsregister sind ein­
zutragen 

1. die jährlich mit 1 beginnende fortlaufende 
Geschäftszahl, 

2. die Bezeichnung und das Aktenzeichen des. 
Gerichtes, 

3. die BezeIchnung der aufgetragenen Amts­
handlung, 

4. der Tag des Einlangens des Auftrages, 
5. der Tag der Vorlage der Erledigung an das 

Gericht, 
6. Bemerkungen. 

(2) Der Notar hat alle von ihm als Gerichts­
kommissär errichteten Urkunden mit dem 
gerichtlichen Aktenzeichen zu versehen und als 
Gerichtskommissär zu unterfertigen. Er hat alle 
den gerichtlichen Auftrag betreffenden Akten 
'vonseinen übrigen Akten gesondert zu verwah­
ren. 

(3) In den Fällen des § 8 hat der Substitut 
oder der Amtsnachfolger das Geschäftsregister 
und das Namensverzeichnis sowie die Akten zu 
übernehmen. 

Gebührenermäßigung 

§ 11. (1) Ist ein Nachlaß mit Schulden schwer 
belastet und ein minderjähriger oder sonst pflege­
befohlener Erbe oder Pflichtteilsberechtigter 
daran beteiligt, für den die Belastung mit der auf 
ihn entfallenden tarifmäßigen Gebühr, besonders 
im Hinblick auf seine wirtschaftlichen Verhält­
nisse, eine besondere Härte darstellen würde, so 
gelten bezüglich der Bestimmung der Gebühr des 
Gerichtskommissärs folgende Besonderheiten: 

1. Die Gebühr des Gerimtskommissärs ist auf 
der Grundlage <ler vollen tarifmäßigen Gebühr 
für jeden Zahlungspfliehtigen gesondert nach dem 
Verhältnis zu bestimmen, in dem diese Zahlungs­
pflichtigen untereinander zur Tragung der Ge­
bühren verpflichtet wären; bei dem minderjähri­
gen oder sonst pflegebefohlenen Erben oder 
Pflichtteilsberechtigten ist jedoch je nach den 
oben genannten Umständen ein niedrigerer Be­
trag festzusetzen oder von einer Zahlungsver­
pflichtung abzusehen. 

2. Mehrere Zahlungspflichtige, ausgenommen 
die in der Z. 1 genannten begünstigten Erben 

die gesamte Gebühr. . 
3. Die Grundsätu der Z. 1 und 2, soweit sie 

die gesonderte Bestiltlmung der Ersatzpflicht und 
die Haftung zur ungeteilten Hand regeln, gelten 
auch für den Ersatz der Barauslagen. 

(2) Die sonstigen Bestimmungen über die Ge­
bühren der Notare als Gerichtskommissäre blei­
ben unberührt. 

Änderung des Gesetzes über das gerichtliche Ver,;. 
fahren in Rechtsangelegenheiten außer Streit­

sachen 

§ 12. Das Gesetz über das gerichtliche Ver~ 
fahren in Rechtsangelegenheiten außer Streit­
sachen, RGBl. Nr. 208/1854; wird wie folgt 
geändert: 

1. Der § 3 hat zu lauten: 

,,§ 3. Die Bestimmungen dieses Gesetzes, wo­
nach Amtshandlungen vom Gericht selbst oder in 
seinem Auftrag von anderen Stellen vorzunehmen 
sind, berühren die Vorschriften über die Heran­
ziehung der Notare als Gerichtskommissäre zu 
solchen Amtshandlungen nicht." 

2. Der § 36 erster Satz hat zu lauten: 

"Sobald das Bezirksgericht von einem Todes­
fall Nachricht erhält, hat es die Todfallsaufnahme 
zu veranlassen." 

3. Der § 93 hat zu lauten: 

,,§ 93. Zur Aufnahme des Inventars hat das 
Gericht einen seiner Bediensteten zu bestimmen." 

4. Der § 94 hat zu lauten: 

,,§ 94. Befindet sich Vermögen im Sprengel 
eines anderen Bezirksgerichtes als des Abhand­
lungsgerichtes, so hat jenes auf Ersuchen des 
Abhandlungsgerichtes die Inventur dieses Ver­
mögens durch einen seiner Bediensteten vorneh­
men zu lassen." 

5. Der § 116 Abs. 2 hat zu lauten: 

"In einfarnen Fällen soll die Erbserklärung zu­
gleich bei der. Todfallsaufnahme aufgenommen 
werden." 

6. Der § 148 Abs. 1 hat zu lauten: 

"Zur Feilbietung hat das Gericht einen seiner 
Bediensteten zu bestimmen. Befinden sich die zu 
veräußernden Sachen im Sprengel eines anderen 
Bezirksgerichtes als desjenigen, das die Feilbie­
tung angeordnet hat, so obliegt sie auf dessen 
Ersuchen jenem Bezirksgericht." 

7. In der Randschrift des § 270 haben die 
Wörter "Notare und" zu entfallen. 
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4 132 der Beilagen 

Inkrafttreten 

§ 13. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. De­
zember 1970 in Kraft. 

Übergangsbestimmungen 

§ 14. (1) Bis zur Erstellung der ersten Ver­
teilungsordnungen auf Grund dieses Bundesgeset­
zes bleibt die bisher gehandhabte Verteilung auf­
recht. 

(2) Für Amtshandlungen, die vor dem Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes einem Notar als 
Gerichtskommiss,är aufgetragen oder, ohne einem 

. Notar aufgetragen worden zu sein, vom Gericht 
oder einer anderen· Stelle begonnen waren, bleibt 
es bezüglich der Möglichkeit, einen Notar als 
Gerichtskommissär heranzuziehen, bei den bis­
herigen Vorschriften. 

Außerkrafttreten 

§ 15. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes treten außer Kraft 

1. das Dreizehnte Hauptstück der Notariats­
ordnung vom 21. Mai 1855, RGBl. Nr. 94, in 
der Fassung des Art. V der Siebenten Gerichts­
entlastungsnovelle vom 23. Dezember 1931, 
BGBl. Nr. 6/1932, . 

2. die Verordnung des Justizministeriums vom 
7. Mai 1860, RGBl. Nr .. 120, betreffend die Ver­
wendung der Notare als Gerichtskommissäre und 
die Zahl der Notare, 

3. die §§ 29, 30, 37, 153 und 270 Abs. 1 des 
Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in 
Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen, RGBl. 
Nr.208/1854. 

Vollziehung 

§ 16. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset:" 
zes ist der Bundesminister für' Justiz betraut. 
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132 der Beilagen 5 

Erläuternde Bemerkungen 

I. Allgemeines I Amtshandlu~,ge~ eine~ Notar übertrage~ we;.-
Nach dem Gesetz über das gerichtliche Ver- ~en, In den ubngen TeIlen, den "LandbezI,~ken , 

fahren in Rechtsan<>elegenheiten außer Streit- 1st es nach dem § 1 Abs. 2 der angefuhrten 
sachen vom 9. Au:ust 1854, RGB!. Nr. 208 Verordnung b~i der bisherigen Rege~ung geblie­
(im folgenden als "Außerstreitgesetz" bezeichnet), I ben, won~ch dIese A~~.shan~lungen emem Notar 
können die Notare vom Gericht als Gerichts- I als Genchtskommlssar ubertragen werden 
kommissäre zur Vornahme derjenigen Akte in k ö n n e n. 
Geschäften außer Streitsachen ermächtigt werden, Anläßlich des Inkrafttretens des Gesetzes vom 
die nicht durch eine vorausgehende richterliche 25. Juli 1871, RGB!. Nr. 75, betreffend die 
Entscheidung bedingt sind (§ 3). Im Dreizehnten Einführung einer neuen Notariatsordnung (im 
Hauptstück der Notariatsordnung vom 21. Mai'l folg~nden als "NotO.1871" bezeichnet), sind das 
1855, RGB!. Nr. 94 (§§ 183 bis 193; siehe DreIzehnte Hauptstück der NotO. 1855 und die 

\ deren Wortlaut im Anhang) (im folgenden als I angeführte Verordnung RGB!. Nr. 120/1860 in 
"NotO. 1855" bezeichnet), wird die Verwendung Kraft belassen worden (Art. II Abs. 3 NotO. 
der Notare als Gerichtskommissäre näher gere- 1871). 
gelt. Die Entscheidung darüber, ob die im § 183 Die Frage der Heranziehung det Notare außer~ 
genanriten Amtshandlungen einem Notar als Ge- halb der Gerichtshoforte zu gerichtskommissio­
richtskommissär aufgetragen werden, obliegt dem neBen Geschäften haben folgende Erlässe des 
Gericht. I Bundesministeriums für Justiz geregelt, die im 

§ 1 Abs, 1 der Verordnung des Justizministe- Amtsblatt der österreichischen Justizverwaltung 
riums vom 7. Mai 1860, RGB!. Nr. 120, betref- (JAB!.) verlautbart worden sind: vom 8. Jänner 
fend die Verwendung der Notare als Gerichts- 1921, JAB!. Nr, 2, vom 4. Februar 1922, JAB!. 
kommissäre und die Zahl der Notare (siehe deren Nr, 8, vom 10. Oktober 1922, JAB!. Nr. 54, 
Wortlaut im Anhang), hat hier "zur Beschleuni- und vom 4. Dezember 1931, JAB!. Nr. 32. Die 
gung der Geschäftsbehandlung und zur Vermin- Erlässe der Jahre 1921 und 1922 haben die 
derung der gerichtlichen Amtshandlungen" fol- Schranken beseitigt, die mit Erlaß vom 26. No­
gende Änderung gebracht: vember 1904 errichtet worden waren; nach diesem 

"Zur Besorgung derjenigen Geschäfte, deren Erla.ß sollte~. Nachlässe im "'!ert bis 1000 Kronen 
Verrichtung nach § 183 d r Not 't d I SOWIe Nachlasse ohne Beschrankung, wenn Pflege-

e ana sor nung b f h1 b 'I' . d b . G 'ch b h d 1 
(1855) den Notaren als Gerichtskommissären I e o •• elle . eteIIgt .. sm , . el .. en tage an e t 
übertragen werden kann, müssen dieselben für die werden. DIe angefuhrten Erlas~e aus den Jahren 
Zukunft in denjenigen Städten und Ortschaften, 1921 ~nd 1922 hl.achben dMen" Gl,echnkch~en empfohlen, 
in welchen bereits Gerichtshöfe erster Instanz von er gesetz 1 en ~g I elt,,, ~otare ~u 
bestehen oder noch errichtet werden, nach Maß- Amtshandlungen heranzuzIehen, moghchst welt-

gabe des § 184 der N t . t d (1855) I gehend Gebrauch zu machen. In der Regel sollten 
o ana sor llung a s . r,,· N chi" d hl d 

Gerichtskoinmissäre bestellt d'" nur genngruglge a asse er Wo tat er 
. wer en. . kostenlosen Durchführung durch das Gericht teil-
. Nach dem.§ 3 A?s.l dieser Verordnung sind!haftig werden. Der Erlaß des Jahres 1931 hat 

dIe Notare m Genchtshoforten auch zur Auf-I empfohlen, diese Wohltat Nachlässen in größerem 
nahme der in den §§ 3 und 29 Außerstreitgesetz Ausmaß zukommen zu lassen, '. 
erwähnten Verlassenschaftsausweise und Erbtci-I

I 
D' S' b G 'ch' 1 11 1 

1 
. V'·' 'I' ,Ie Ie ente en tsent astungsnove e BGB. 

~ngen sowIe, zur oroereltung al er. zur ErwIr- Nr. 6/1932, hat dem § 185 NotO. 1855 eine 
kung der Emantwortung erforderlIchen Akte I B . . f" ch d d B d . 11 . b 11 . I esttmmung emge ugt, na er er un es-
1m a gememen zu este en. " f" J' "1' , f mInIster ur ustIZ ermaCllugt WIrd, ür das 

Auf Grund d~eser Bestimmungen m ü s sen Gebiet außerhalb der Gerichtshoforte oder Teile 
daher in einem Teil des Staatsgebietes bestimmte I davon allgemeine Grundsätze über die Verwen-
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6 132 der Beilagen 

dung der Notare als Gerichtskommissäre aufzu­
stellen. Solche Grundsätze sind jedoch bisher nicht 
erlassen worden. Als nun der Delegiertentag der 
österreichischen Notariatskammern die Einfüh­
rung des zwingenden Gerichtskommissariats für 
das gesamte Bundesgebiet angeregt hat, ist dieser 
Gedanke aufgegriffen worden, weil durch seine 
Verwirklichung neben einer Entlastung der Ge­
richte die aus dem Blickwinkel des Gleichheits-

" satzes nicht verfassungsgemäße Zweiteilung des 
Bundesgebietes in Orte, wo die Notare zur 
Durchführung bestimmter Amtshandlunger. 
durch das Gericht bestellt werden müssen (Ge­
richtshoforte), und solche, wo sie bestellt werden 
können (außer:halb der Gerichtshoforte), besei­
tigt werden -kann. 

Für die Beseitigung der verschiedenen räum­
lichen Regelung sind aber noch folgende weitere 
Erwägungen maßgebend: 

Die Einrichtung, Notare mit der Durchführung 
bestimmter Amtshandlungen betrauen zu müssen, 
hat sich in den Gerichtshoforten gut bewährt. 
Auch außerhalb dieser Orte werden die Notare 
schon heute in den meisten Fällen zur Durch­
führung der einem Notar übertragbaren gericht­
lichen Amtshandlungen als Gerichtskommissäre 
bestellt. Wo die Belastung der Parteien mit den 
Gebühren des Gerichtskommissärs eine besondere 
Härte bedeuten könnte - in welchen Fällen 
heute die Gerichte nach den oben erwähnten 
Erlässen die Amtshandlung selbst vornehmen 
sollen -, soll gebührenrechtlich eine Erleichte­
rung geschaffen werden (siehe § 11 des Ent-
wurfes). -

Nach Ansicht des Bundesministeriums für 
Justiz kann die Tätigkeit der Notare als Gerichts­
kommissäre weder durch eine Verordnung noch 
durch eine Novelle zur Nota. 1871 geregelt 
werden: Zur Erlassung einer Verordnung fehlt 
die gesetzliche Grundlage; weder das Außerstreit­
gesetz noch die NotO. 1871 enthalten eine solche 
(die Verordnung RGBl. Nr. 120/1860 ist "in­
folge Allerhöchster Ermächtigung" erlassen wor­
den). Die Notariatsordnung regelt das Standes­
recht der Notare, während ihnen bei ihrer Tätig­
keit als Gerichtskommissäre die Stellung gericht­
licher Organe zukommt. Die diese Tätigkeit 
regelnden Bestimmungen in Gestalt einer Novelle 
würden -daher in der Notariatsordnung einen 
Fremdkörper bilden. Daraus dürfte sich auch 
erklären, daß anläßlich der Einführung der Nota. 
1871 das D~eizehnte Hauptstück der Nota. 1855 
über die Verwendung der Notare als Gerichts­
kommissäre gesondert aufrechterhalten worden 
ist. Auch das Tarifrecht der Notare ist getrennt 
geregelt, je nachdem .ob sie in ihrem eigenen 
Wirkungskreis oder als durch das Gericht be­
stellte Gerichtskömmissäre tätig werden: die erst­
angeführte Tätigkeit wird nach der Verordnung 
über den Notariatstarif (BGBl. Nr. 260/1947) 
entlohnt, die Gebühr des Notars als Gerichts-

kommissärs nach der VerOlJnung über den Ge­
richtskommissionstarif (BGBl. Nr. 261/1947) be-
stimmt. 

Die Tätigkeit der Notare als Gerichtskommis­
säre im außerstreitigen Verfahren neu zu regeln, 
kann daher angemessenerweise nur durch ein 
besonderes Bundesgesetz unternommen werden, 
das genaue Anordnungen darüber trifft, ,-"elche 
Amtshandlungen - im ganzen Bundesgebiet -
einem Notar übertragen werden I!'_üssen und 
welche ihm übertragen werden dürfen. 

Der Entwurf berücksichtigt sowohl die Be­
stimmungen der Nota. 1855 über die Verwen­
dung der Notare als Gerichtskommissäre als auch 
die der mehrfach erwähnten Verordnung RGBl. 
Nr. 120/1860, soweit sie durch eine mehr als 
hundertjährige Anwendung ihre Zweckmäßigkeit 
bewiesen haben und mit der Absicht des Ge­
setzesentwurfs vereinbar sind. 

Ein erster Entwurf ist im Jänner 1969 der 
allgemeinen Begutachtung zugeleitet worde~, der 
vorliegende ist das Ergebnis einer überarbeltung 
auf Grund der im Begutachtungsverfahren er­
statteten Vorschläge. Die Unterteilung des ersten 
Entwurfes in drei Abschnitte ist aufgegeben und 
statt dessen zur besseren übersicht jedem ein­
zelnen Paragraphen eine überschrift beigegeben 
worden. 

Die Durchführung des vorgeschlagenen Bun­
desgesetzes wird weder einen erhöhten Verwal­
tungsaufwand noch höhere Kostendes Bundes 
verursachen. 

11. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

Zur Bezeichnung des Gesetzesentwurfs 

Der Titel soll den Inhalt eines Gesetzes mög­
lichts genau anzeigen. Das Dreizehnte Haupt­
stück der Nota. 1855 und die Verordnung 
RGBl. Nr. 120/1860 sind mit "Verwendung der 
Notare als Gerichtskommissäre" überschrieben. 
Es trifft den Inhalt der Regelung besser, von 
der Tätigkeit überhaupt zu sprechen. Die Be-. 
zeichnung "Gerichtskommissär" ist ein im Rechts~ 
leben fest verankerter Begriff für den durch 
das Gericht beauftngten Notar; sie soll auch 
in den Titel aufgenommen werden (vgl. auch 
§ 1 Abs. 3). 

Durch die Worte "im Verfahren. außer Streit­
sachen" soll schon im Titel darauf hingewiesen 
werden, daß Bestimmungen, nach denen Notare 
in anderen Verfahren mit Amtshandlungen be­
auftragt werden können (vgl. § 24 Exekutions­
ordnung und § 23 Realschätzungsordnung, RGBl. 
Nr. 175/1897) von dem neuen Bundesgesetz nicht 
berührt werden sollen. 

Zum § 1: 

Im Abs. 1 werden für das Verfahren außer 
Streitsachen alle Amtshandlungen aufgezählt, mit 
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deren Durchführung die Notare vom Gericht § 193 NotO. 1855 werden Beleidigungen oder 
betraut werden können. Von der Z. 1 werden Widersetzlichkeiten gegen die Notare in der Aus­
alle in einer Ve.rla~senschaftsabhandlung erforder- übung ihrer Amthandlungen als Gerichtskommis­
lichen Akte erfaßt. Der Ausdruck "Verlassen- säre nach den allgemeinen zum Schutz der öffent­
schaftsabhandlung" umfaßt dabei alle im Zweiten lichen Beamten bestehenden Strafgesetzen be­
Hauptstück des Außerstreitgesetzes geregelten handelt. Diese Anordnung ist insoweit unvoll­
Amtshandlungen einschließlich des sogenannten ständig, als sie zunächst den strafrechtlichen 
Ausfolgungsverfahrens (§§ 137 ff.) und derjenigen Schutz nur bei Ausübung, nicht aber auch wegen 
Verfahren, die nicht zur Einantwortung führen, der Ausübung der Tätigkeit des Notars als Ge­
wie zum Beispiel die Überlassung des Nachlasses richtskommissärs (vgl. § 153 Strafgesetz) gewährt 
an zahlungsstatt (§ 73). und der Notar außerdem auch heute ·schon den 

In der Z. 2 werden diesen Akten die Amts- Strafdrohungen unterstellt ist, die für Beamte 
handlungen außerhalb einer Verlassenschaftsab- im Sinn des Strafgesetzes gelten. Der Gesetzes­
handlung gegenübergestellt. Der Begriff "Ver- entwurf versucht, in beiden Punkten Vollständig­
mögensteilung" erfaßt dabei eine Erbteilung, die keit zu erreichen. Dies 'geschieht in ganz all­
außerhalb einer Verlassenschaftsabhandlung vor- gemeiner Weise durch Berufung auf die Beamten­
genommen werden soll. eigenschaft im Sinn des Strafgesetzes. Was ein 

Die im § 183 Abs. 1 Buchstabe a NotO. 1855 Beamter im Sinn des Strafgesetzes ist, sagt der 
noch genannten "erforderlichen Akte in Waisen- § 101 Abs. 2 Strafgesetz. Danach handelt es sich 
sachen" können in dieser weiten Form nicht um denjenigen, der vermöge unmittelbaren oder 
übernommen werden, weil diese Wendung viel mittelbaren öffentlichen Auftrags, mit oder ohne 
zu .unbestimmt ist, als daß sie eine sichere Aus- Beeidigung, Geschäfte der Regierung zu besorgen 
legung zuließe; außerdem ist es offenbar niemals verpflichtet ist. 
üblich geworden, in Pflegschaftssachen dem Notar 
andere Akte aufzutragen als die nun in der 
Z, 2 aufgezählten. Gleiches gilt auch für die im 
§ 183 Abs. 1 Buchstabe c NotO. 1855 genannte 
"gerichtliche Feilbietung in Streitsachen". 

Im Abs. 2 werden diejenigen Amtshandlungen 
angeführt, die einem Notar ni c h t übertragen 
werden dürfen. Dazu gehören: die richterlichen 
Entscheidungen (vgl. § 3 Außerstreitgesetz in der 
derzeitigen Fassung), worunter auch Anordnun­
gen zu verstehen sind, denen eine riChterliche 
Entscheidung vorangeht; die förmlichen Ver­
nehmungen, das sind Vernehmungen eines Zeugen 
oder einer Auskunftsperson, die in. der prozes­
sualen Form der Zeugenvernehmung vorgenom­
men werden, nicht also die schlichte Einholung 
von Auskünften, die nicht der Wahrheitspflicht 
unterliegen; schließlich Ersuchen um Gewährung 
von Rechtshilfe im engeren Sinn (das sind nicht 
auch Zustellungen) im Ausland; solche Rechts­
hilfeersuchen sollen wegen der vielfach nach 
Rechtshilfeverträgen zu beachtenden Vorschriften, 
besonders formaler Natur, dem Gericht vorbe­
halten bleiben. - Im Inland wird . sich der zum 
GerichtskoD.'lmissär bestellte Notar selbst an das 
nach dem § 37 Jurisdiktionsnorm zuständige 
Bezirksgericht wenden. 

. Die anderen im Verfahren außer Streitsachen 
vorkommenden Amtshandlungen, wie zum Bei­
spiel die Kundmachung von Testamenten, die 
Vernehmung der Parteien über widersprechende 
Erbserklärungen, sollen nicht ausgenommen 
werden, um einen der Zwecke des Gesetzesent­
~urfs - die Entlastung der Grichte - zu 

• 1 errelcnen. 
, Im Abs. 3 wird bestimmt, daß der zum Gerichts­

kommissär bestellte Notar Beamter im Sinn des 
Strafgesetzes ist. Nach dem derzeit geltenden 

Zum § 2: 

Im Abs. 1 werden unter Bezugnahme auf den 
§ 1 diejenigen Amtshandlungen erschöpfend auf­
gezählt, die einem Notar in Zukunft grund­
sätzlich immer zur Durchführung übertragen 
werden müssen. Im Abs. 2 werden die vom 
Abs. 1 nicht erfaßten im § 1 angeführten Amts­
handlungen, das sind die Schätzung und die 
Feilbietung beweglicher Sachen, die Errichtung 
eines Inventars, die Verfassung und die Prüfung 
einer Rechnung oder eines Ausweises einschließlich 
eines Ausweises über eine Vermögensteilung, ge­
nannt, die einem Notar übertragen werden 
dürfen, wenn nach Ansicht des Gerichtes die 
dort festgesetzten Voraussetzungen vorliegen. 
Der Vorbehalt am Beginn des Abs. 1 bezieht 
sich auf die. Bestimmungen der §§ 6 und 7, 
wonach in gewissen Fällen das Gericht die an 
sich einem Notar zu übertragenden Amtshand­
lungen sdbst durchzuführen hat. 

Im Abs. 1 Z. 1 werden von den Fällen der 
notwendigen Bestellung die Todfallsaufnahme 
und die mit ihr im Zusammenhang stehenden 
dringenden Maßnahmen ausgenommen, wenn sie 
nicht vom Abhandlungsgericht (§ 21 Außerstreit­
gesetz, § 105 Jurisdiktionsnorm) zu veranlassen 
sind oder doch der Erblasser seinen Wohnsitz 
in einer Gemeinde hatte, in der kein Notar 
seinen Amtssitz hat. Die Ausnahme für den 
Fall, daß die Todfallsaufnahme von einem 
anderen Gericht als dem Abhandlungsgericht 
(§ 28 Außerstreitgesetz) zu veranlassen 1st, ist 
dadurch gerechtfertigt, daß in solchen Fällen das 
Bezirksgericht, in dessen Sprengel sich der Todes­
fall ereignet hat, in der Regel die unvollständige 
Todfallsaufnahme dem zuständigen Abhand­
lungsgericht zur weiteren Erledigung übersendet 
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(§ 71 Außerstreitgesetz), das dann die weiteren 
Veranlassungen, bei Vorliegen der Voraussetzun­
gen auch die Zuziehung eines Notars als Gerichts­
kommissärs, trifft. Für den anderen Ausnahms­
fall bleibt es zum Vorteil der Parteien, besonders 
aus Gründen der Kostenersparnis, bei der der­
zeitigen bewährten Möglichkeit, mit den genann­
ten Akten die Bürgermeister zu betrauen (siehe 
die Verordnung des Justizministers vom 28. Juni 
1850, RGBl. Nr. 256, womit im Einverständnisse 
mit dem Minister des Innern eine Instruktion 
für die Gemeindevorsteher in den ihnen über­
tragenen gerichtlichen Amtshandlungen erlassen 
wird; diese Verordnung ist auch in die Regie­
rungsvorlage eines Ersten Rechtsbereinigungs­
Vorbereitungsgesetzes, 701 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. GP., unter Punkt 108 als aufrechterhaltungs­
würdige Rechtsvorsffirift aufgenommen worden). 

Zum § 3: 

Diese Bestimmung folgt im wesentlichen der 
Regelung des § 3 Abs. 2 der Verordnung RGBl. 
Nr. 120/1860. Der Gesetzesentwurf bemüht sich 
in erster Linie um größere Klarheit. So wird 
im Abs. 1 deutlich gemacht, daß die Parteien 
die für die Durchführung der Verlassenschafts­
abhandlung erforderlidlen Erklärungen, Anträge 
und Ausweise in Schriftsatzform dem Abhand­
lungsgericht (vgl. § 117 Abs. 3 Außerstreitgesetz) 
vorlegen können. Es handelt sich also um das, 
was die eben genannte Gesetzesstelle "schriftliche 
Abhandlungspflege" nennt. Der Ausdruck ist 
schief, weil auch hierbei die Amtshandlungen, 
die nicht dem Gericht vorbehalten sind, wie etwa 
die Errichtung eines Inventars, dem Notar auf­
getragen werden müssen. Können die Schrift­
sätze nicht zu einer ihrem Zweck entspredlenden 
Erledigung führen, so werden sie den Parteien 
zurüd;:zustellen sein, falls sie nach Ansidlt des 
Gerichtes auf einfache Weise verbessert werden 
können (Abs. 2). Sollte aber eine Verbesserung 
in größerem Umfang durchzuführen sein oder 
ist eine geeignete Verbesserung durch die Part~i 
wegen deren rechtlicher Unkenntnis nicht zu 
erwarten und eine rechtliche Belehrung untunlich, 
so hat das Gericht ebenso wie in den Fällen, 
in denen. die Partei die Schriftsätze nicht frist­
gerecht vorlegtl, einen Notar zum Gerichts­
kommis5'är zu bestellen, damit er die mißglückten 
Erklärungen und Anträge aufnehme und die Aus­
weise verfasse. Soweit erforderlich, werden ihm 
auch die weiteren Amtshandlungen zu übertragen 
sein. "Soweit erforderlich" bezieht sich nicht nur 
darauf, daß überhaupt noch weitere Amtshand­
lungen gesetzt werde!! müssen, sondern gibt auch 
die Möglichkeit, die Entgegennahme weiterer 
Schriftsätze derselben. Partei auszuschließen, so­
lange sie nicht geeignet sind, den ordentlidIen 
Fortgang des Verfahrens zu gewähr leisten. 

Die in der erwähnten· Verordnungsstelle ver­
wendeten Worte "gesetzlich dazu berechtigten 
Machthaber" sind unterschiedlich ausgelegt 
worden. Die erste der allgemeinen Begutachtung 
unterzogene Fassung des Entwurfes hat als Par­
teienvertreter nur Rechtsanwälte und· Notare 
zugelassen. Nach der allgemeinen Regel des § 5 
Außerstreitgesetz können sich zwar die Parteien 
im außerstreitigen Verfahren grundsätzlich durch 
jeden eigenberechtigten Machthaber vertreten 
lassen. Die angeführte Verordnungsbestimmung 
aber erlaubt die übertragung der Amtshandlung 
an den Notar nur, wenn die von den Par t eie n 
selbst verfaßten Ausweise und Eingaben mangel­
haft sind, nicht aber die von (einfachen) Macht­
habern. Das ließ den in der Praxis der Gerichte 
vielfach getroffenen Schluß zu, daß unter den 
"gesetzlich dazu berechtigten Machthabern" nur 
Rechtsanwälte und Notare verstanden werden 
sollen. Immerhin sind, eben wegen des § 5 Außer­
streitgesetz Zweifel erlaubt. Die nunmehrige Fas­
sung hat eine mittlere Linie bezogen. Dabei wird 
die Einführung einer Wertgrenze der Ausdeh­
nung etwa der Vertretungsbefugnis auf bestimmte 
Personen vorgezogen. Danach sollen Rechtsan-· 
wälte und Notare ab einem Wert des Nachlasses 
von 100.000 S das ausschließliche Vertretungs­
recht haben. Dafür war auch maßgebend, daß 
dann, wenn Liegenschaften oder ein Unterneh­
men zu einem Nachlaß gehören, diese Wertgrenze 
in der Regel erreicht werden wird und die mit 
der Durchführung einer solchen Verlassenschafts­
abhandlung verbundenen vielfältigen Rechtsfra­
gen von den genannten Parteienvertretern besser 
überblidn werden können. 

Zum § 4: 

Diese Bestimmung enthält die Grundsätze über 
die Ordnung (Verteilungsordnung), nach der die 
Auswahl der Notare bei ihrer Bestellung .zum 
Geriffitskommissär zu treffen ist, damit eine 
möglichst gereffite Verteilung der Geschäfte ge­
währlei~tet werde. 

Da die Notare keine bestimmten "Amtssitz­
sprengel" haben, muß bei dieser Ordnung von 
den> Sprengeln der Bezirksgerichte ausgegangen 
werden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß es außer 
Bezirksgerichten, in deren Sprengel ein Notar 
seinen Amtssitz hat, auch einige gibt, in deren 
Sprengel k ein Notar seinen> Amtssitz hat -
wie derzeit in den Sprengeln der Bezirksgerichte 
Althofen, Eisenerz, EisenkappeI, Hopfgarten, 
Ivlatrei in Osttirol, Montafon, Ried im Oberinntal, 
St. Gilgen und Steinach -, und andere, in dereil 
Sprengel z w e i oder me h r Notare ihren 
Amtssitz haben. 

Auf diese drei Möglichkeiten nimmt der § 4 
Abs. 1 Bedacht. Nach der Z. 1 ist der einzige 
Notar eines Bezirksgerichtssprengels stets zum 
Gerichtskommissär zu bestellen. Mehrere Notare 
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eines Geric.1-ttsbezirks sollen zufolge der Z. 21 Abs. 3 von einer vor dem Inkrafttreten des ent­
möglichst gleichmäßig (siehe Abs. 2) heran ge- I worfenen Bundesgesetzes gehandhabten Vertei­
zogen werden. Durch die Z. 3 werden die Ge- lung ausgegangen werden. Die Bestimmung 
richtsbezirke ohne Notar erfaßt. In diesen Fällen nimmt vor allem auf die Notare Bedacht, die 
sollen Notare aus angrenzenden Sprengeln - der- ihren Amtssitz an den Sitzen aufgehobener Be­
zeit grenzen sämtliche notarlosen Sprengel an zirksgerichte haben und denen die Geschäfte des 
zwei oder mehrere Bezirksgerichtssprengel - be- Gerichtskommissärs für die Gemeinden dieser 
stellt werden. Bei der Auswahl dieser Notare früheren Gerichtssprengel herkömmlicherweise 
muß die Verkehrslage berücksichtigt werden, um zugeteilt werden, so die Notare in Arnoldstein, 
für die Mehrheit der Einwohner des notarlosen Gaming, Geras, Golling, Gutenstein, Kirchberg 
Sprengels den Aufwand an Zeit, Mühe und Geld a. d. Pielach, Ottensheim, Pöggstall und St. Flo­
für die Zureise zum Notar oder für dessen An- rian; ähnlich liegt es bei den (wenigen) Notaren 
reise so gering wie möglich zu halten. Dies gilt an Orten, wo kein Gericht bestanden hat (Ste­
Zum Beispiel für den Sprengel des Bezirksge- gersbach und Köflach; dazu kommt noch das 
richts Hopfgarten, für dessen Einwohner die Notariat in Kapfenberg, wohin das Notariat 
Sprengel der in Tirol gelegenen Bezirksgerichte Aflenz übertragen worden ist); ein Sonderfall 
Kitzbühel, Kufstcin, Rattenberg und Zell am ist der des Notars in Waizenkirchen, der - wohl 
Ziller und der Sprengel des in Salzburg gelegeneri seit der Aufhebung des Bezirksgerichts Waizen­
Bezirksgerichts Mittersill in Betracht kämen. Die kirchen - für bestimmte Gemeinden der Ge­
örtlichen Gegebenheiten aber werden unter Be- richtsbezirke Eferding, Grieskirchen und Peuer­
rücksichtigung der vorgesehenen Grundsätze und bach zum Gerichtskommissär bestellt wird. Auch 
Voraussetzungen in der Mehrheit der Fälle die sonset dürfte es vorkommen, daß für einzelne 
Wahl auf die Notare fallen lassen, die ihren Gemeinden trotz ihrer Zuteilung zu einem ande­
Amtssitz im Sprengel der Bezirksgerichte Kitz- ren Gerichtssprengel der Notar am Sitz des 
bühel, Rattenberg und auch Kufstein haben - früher zuständigen Bezirksgerichts weiterhin zum 
vorbehaltlich der Anwendung des Abs. 3. Gerichtskommissär bestellt wird. 
Kommen in einem Nachbarsprengel mehrere Das Wort "auszugehen" verpflichtet zwar zur 
Notare in Betracht, so sollen sie ebenfalls mög- Berüc..~sichtigung der gehandhabten Verteilung, 
lichst gleichmäßig zu Gerichtskommissären bestellt es ist aber anderseits schmiegsam genug, um 
werden. So werden für den Sprengel von Mon- kleine Veränderungen im Sinn der Grundsätze 
tafon die beiden Notare in Bludenz möglic.~st der Abs.l und 2 zu ermöglichen. 
gleichmäßig heranzuziehen sein. . Durch den letzten Satz des Abs. 3 soll ähn-

In Abs. 2 werden die Verteilungsarten ange- liches für die zukünftige.Knderung von Bezirks­
führt, nach denen die Verteilungsordnungen auf- gerichtssprengeln gelten. Aber hier ist die An­
zustellen sind, um die vom Abs. 1 geforderte ordnung noch lockerer: die bisherige Vertei­
möglichst gleichmäßige Heranziehungder Notare lungsordnung ist nur in einem sehr einges-chränk­
sicherzustellen. Im Sinn einer Vereinfachung sol- ten Umfang zu berücksichtigen. Wenn also nur 
len bei den Verteilungsarten nur räumliche Teile einzelne kleine Gemeinden von einem Sprengel 
.des Bezirksgerichtssprengels oder Zeitabschnitte abgetrennt und einem anderen zugeschlagen wer­
maßgebend sein. Welche Art anzuwenden ist und den, kann dies keinen Grund für die Anwendung 
in welcher Weise, hat sich nach den jeweiligen des Abs. 3 letzter Satz abgeben. 
Bedürfnissen zu richten. So soHen bei der räum-
lichen Teilung die für die Vornahme der Amts-. Zum § 5: 
handlungen gegebenen örtlic..1-ten Verhältnisse, die Die Verteilungsordnung ist vom Präsidenten 
Verkehrsverhältnisse und die Einwohnerdichte des Gerichtshofs erster Instanz zu erlassen, dem 
berücksichtigt werden. Es wird zum Beispiel die mit Angelegenheiten im Verfahren außer 
zwed~mäßig sein, die für den Sprengel des Be- Streitsachen befaßten Bezirksgerichte unterstellt 
zirksgerichts Innere Stadt Wien zu erlassende sind. Es handelt sich dabei um eine Angelegenheit 
Verteilungs ordnung an den Grenzen der Ge- der gerichtlichen Geschäftsverteilung im Rahmen 
meindebezirke, innerhalb dieser aber an bestimm- der Justizverwaltung, wie auch derzeit die Be­
ten Zeitabschnitten (für Abhandlungen zum Bei- stellung eines Notars zum Gerichtskommissär als 
spiel nach Sterbetagen der Erblasser) auszurich- Justizverwaltungssache gewertet' wird. Der 
ten. , Notar wird nicht schon auf Grund der Ver-

Wo die zu erstellenden Verteilungsordnungen j teilungsordnung Geric..1.tskommissär, sondern 
nicht ohnehin im wesentlichen den derzeit schon erst durch den einzelnen Akt der Bestellung 
gegebenen Verhältnissen entsprechen, sollen die durch das Gericht (vgl. auch § 1 Abs.3). Um 
in den Abs. 1 und 2 aufgestellten Grundsätze darüber volle Klarheit zu schaffen, wird von 
für die zukünftige Entwicklung anzustreben sein. der allgemei~en Bestellung, wie sie der § 184 
Wo heute die Verteilung eine andere ist - meist· Abs. 2 NotO. 1855 ermöglicht, abgegangen. Die 
g~schic::1.tlich .erklärbar - darf nicht umstürzle-j Verteilungsordnung hat das \''lesen einer Rechts-
nsch emgegnffen werden. Daher muß nach dem verordnung. . 
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Mit dem zweiten Satz werden die Fälle 
berücksichtigt, daß sich während des Jahres die 
Sprengel von Bezirksgerichten ändern oder daß 
eine NotarsteIle nim errichtet, eingezogen oder 
verlegt wird. Die Besetzung einer erledigten 
NotarsteIle durch einen anderen Notar bedeutet 
keine Anderung der Voraussetzungen, auf die 
sich eine Verteilungsordnung stützt, wie sich aus 
§ 8 ergibt. Vor der Erlassung der Verteilungs­
ordnung sind die Notariatskammern, die für die 
in Betracht kommenden Notare zuständig sind, 
zu hören. 

Im letzten Satz dieser Bestimmung wird 
- ähnlich dem Anschlag der Geschäftsvertei­
lungsübersichten der Gerichte (vgl. § 22 der 
Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. In­
stanz) - auch hinsichtlich der Verteilungsord­
nung für die Gerichtskommissäre eine Kund­
machungspflicht festgelegt. 

Damit die Notariatskammern, die ;tngehört 
werden mußten, von dem wissen, was der Präsi­
dent des Gerichtshofs erster Instanz verfügt hat, 
und damit sie anfragenden Parteien über den 
für eine Sache "zuständigen" Gerichtskommissär 
selbst Auskunft geben können, sind ihnen die 
Verteilungsordnungeu mitzuteilen. 

Zum § 6: 

Für die Ausschließun~ und die Befangenheit 
eines Notars sollen nach dem Abs. 1 die §§ 19 
bis 25 Jurisdiktionsnorm sinngemäß gelten, so 
als ob es sich um einen Richter handeln würde. 
Ober das Vorliegen eines Ausschließungs- oder 
Befangenheitsgrundes soll der Richter entschei­
den, der den Notar zu bestellen hätte oder 
bestellt hat. Der Notar hat solche Gründe - es 
wird sich besonders um einen Ausschließungs­
grund handeln - dem Gericht anzuzeigen. Die 
Beteiligten haben in· sinngemäßer Anwendung 
des § 21 Jurisdiktionsnorm ein Ablehnungsrecht. 

Nach dem Abs. 2 soll ein dem bestellten 
Notar erteilter Auftrag widerrufen werden, wenn 
er bei seiner Tätigkeit als Gerichtskommissär die 
diese Tätigkeit betreffenden gesetzlichen Vor­
schriften nicht beachtet. Soweit es sich um die 
für die Gerichte geltenden Vorschriften handelt, 
hat er diese nach dem § 9 sinngemäß anzuwen­
den. 

Der Abs. 3 legt dem Gericht die Pflicht auf, 
in den Fällen der Abs. 1 und 2 grundsätzlich 
- entsprechend dem dem Gesetzesentwurf zu­
grunde liegenden Gedanken - einen anderen 
Notar zum Gerichtskommissär zu bestellen. 
Dabei soll das örtliche Naheverhältnis, besonders 
also die Verkehrslage in bezug auf die Beteiligten 
und die vorzunehmende Amtshandlung, berück­
sichtigt werden müssen. Ergäben sich dadurch 
unzumutbare Belastungen an Zeit, 1'11ühe und 
Aufwand für die Parteien, so wird der im § 2 

festgelegte Grundslatz der notwendigen Bestel­
lung durchbrochen und dem Gericht die Pflicht 
auferlegt, die Amtshandlung selbst durchzufüh­
ren. 

Zum § 7: 

Im ersten Satz des Abs. 1 wird auf Grund von 
Anregungen begutachtender Stellen festgelegt, 
daß dem Notar als Gerichtskommissär zur Er­
ledigung der übertragenen Amtshandlungen eine 
angemessene Frist zu setzen ist, die auf Antrag 
wegen erheblicher Gründe verlängert werden 
kann. Der Antrag ist "ohne Verzögerung" zu 
stellen, was nicht bedeutet, daß er noch vor 
Ablauf der zu verl~ngernden Frist gestellt wer­
den muß, da dies in der Praxis nicht immer mög­
lich sein wird. 

Der Abs. 2 regelt die Säumnisfolgen. Wird der 
Gerichtskommissär grundlos säumig, so ist ihm 
eine Nachfrist zu setzen, für deren Länge eben­
falls die im Abs. 1 angeführten Maßstäbe gelten. 
Gleichzeitig ist der Widerruf des Auftrags an­
zudrohen. Verstreicht auch die Nachfrist unge­
nützt, so muß der Auftrag widerrufen und ein 
anderer Notar bestellt werden; für dessen Be­
stellung gilt die im § 6 Abs. 3 (siehe oben) fest­
gesetzte Regelung. Die allgemeine Anführung des 
§ 6 Abs. 3 kann aber auch bedeuten, daß das 
Gericht die Amtshandlung selbst durchzuführen 
hat, wenn die Heranziehung eines anderen 
Notars den Parteien nicht zugemutet werden 
kann. Es soll aber das Gericht darüber hinaus 
- wieder abweichend von der starren Anwen­
dung des allgemeinen Grundsatzes der notwendi­
gen Bestellung von Notaren zu Gerichtskommis­
sären - die Pflicht haben, die Durchführung der 
Amtshandlung auch dann an sich zu ziehen, wenn 
dies zur Beschleunigung der Erledigung erforder­
lich ist. Diese Regelung ist zum Vorteil der Par­
teien notwendig, weil diese einen Anspruch dar­
auf haben, daß das Gericht selbst tätig werde 
und sich nicht neuerlich eines Hilfsorgans bediene, 
wenn durch das Verschulden des gerichtlichen 
Organs ihre Sache verzögert worden ist; es 
könnte sich zum Beispiel um eine umfangreiche 
Rechtssache handeln, die dem Gericht im Gegen­
satz zu einem anderen als. Gerichtskommissär zu 
bestellenden Notar bereits bekannt ist, sodaß 
die infolge dessen Bestellung möglirhe weitere 
Verzögerung (Studium umfangreich~r Akten) 
vermieden werden kann. 

Beim § 7 ist der § 188 NotO. 1855 Pate ge­
standen. Die dort angeführten Sanktionen 
(Rügen und Geldst~afen) gegen das "s~umige 
oder gesetzwidrige Benehmen du Notars bei den 
Amtshandlungen als Gerichtskommissär" können 
als nicht zielführend entbehrt werden. Die Dis~ 
ziplinarmaßnahmen, die in dieser Bestimmung 
für "wichtigere Fälle" vor:gesehen sind, bedürfen 
keiner besonderen Erwähnung mehr, da nach 
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dem Art. II Abs. 3 NotO. 1871 Pflichtverletzun-I Zum § 10: 
gen der Notare als Gerichtskommissäre ohnehin 
nach dem Zehnten Hauptstück der NotO. 1871 
(§§ 153 ff.) zu ahnden sind. Außerdem sind nach 
dem §157 Abs. 2 NotO. 1871 nicht nur alle 
Behörden verpflichtet, wenn sie aus Anlaß der 
Ausübung ihres Amtes in die Kenntnis von Dis­
ziplinarvergehen eines Notars gelangen, davon 
der Notariatskammer, der Staatsanwaltschaft 
oder dem Gerichtshof erster Instanz Mitteilung 
zu machen, sondern auch die Parteien berechtigt, 
die Anzeige zu erstatten. Kommt es aus einem 
solchen Anlaß zur Enthebung oder Amtsentset­
zung, so wird nach den Vorschriften des §, 119 
NotO. 1871 ein Substitut zu bestellen sein. 

Nach dem letzten Satz dieses Absatzes soll das 
Gericht die für den säumigen Notar zuständige 
Notariatskammer' vom Widerruf des Auftrags 
verständigen, damit sie bereits auf Grund einer, 
solchen Anzeige entsprechende Schritte unter­
nehmen kann, um eine reibungslose Durch­
führung der gerichtlichen Aufträge zu sichern. 
Nach den Erfahrungen der Praxis werden diese 
Maßnahmen ausreichen und bedürfen daher 
keiner Ergänzung durch' eine im Begt~tachtungs­
verfahren angeregte andere Säumnisfolge, näm­
lich dem Notar bei wiederholter sachlich nicht 
begründeter Verzögerung der von ihm zu besor­
genden Amtshandlungen für einen bestimmten 
Zeitraum keine weiteren Amtshandlungen zu 
übertragen. 

Der Abs. 1 hat im § 189 NotO. 1855 sein 
Vorbild. Die Fassung berücksichtigt die seit dem 
Inkrafttreten dieser Bestimmung geänderte Pra­
xis. So' konnten zum Beispiel die Anführung der 
Stunde in der Z. 4 (vgl. § 189 Buchstabe b 
NotO. 1855) und die Vorschrift über die Führung 
eines gesonderten Protokolls (vgl. § 189 Buch­
stabe g NotO. 1855) entbehrt werden. Gleich­
zeitig wird dem Gerichtskommissär ergänzend 
die Führung eines Namensverzeichnisses zur 
Pflicht gemacht, um einen einheitlichen Schlüssel 
für die Auffindung der übertragenen Amtshand­
lungen im Geschäftsregister zu schaffen. 

Im Abs. 2 findet sich im ersten Satz die aus 
dem § 183 Abs. 3 NotO. 1855 entnommene Re­
gelung, nach der der Notar alle von ihm als 
Gerichtskommissär errichteten Urkunden als 
solcher zu unterfertigen hat. Der zweite Satz 
berücksichtigt den § 190 NotO. 1855. 

Die im ersten Gesetzesentwurf enthalten ge­
wesene Regelung der in der Praxis der Notare 
heute uneinheitlich gehandhabten Führung eines 
eigenen Aktenzeichens für die als Gerichts­
kommissär errichteten Urkunden ist im über­
arbeiteten Entwurf entfallen; sie soll, falls zweck­
mäßig, vom Delegiertentag der österreichischen 
Notariatskammern bundeseinheitlich geregelt 
werden. 

Zum Abs. 3: Während nach dem § 192 NotO. 
1855 in den hier genannten Fällen das Gericht 
das Geschäftsprotokoll und die vorhandenen 
Akten über die gerichtlichen Amtshandlungen 

Zum § 8: des Gerichtskommissärs zu übernehmen hat, wird 
Für den Fall der Substituierung eines Notars nun im Hinblick auf die Ausdehnung der Fälle 

im Einzelfall oder durch einen Dauersubstituten 'der notwendigen Bestellung eines Notars auf das 
(§§ 119, 120 NotO.1871) sowie im Fall der Neu~ gesamte Bundesgebiet, welcher Gedanke auch 
besetzung einer NotarsteIle nach den Vorschriften dem § 8 des Entwurfes zugrunde liegt, festgelegt, 
des Zweiten Hauptstücks der NotO. 1871 (§§ 6ff.) daß der Vertreter oder der Nachfolger das Re- ' 
wird festgelegt, daß der Substitut oder der Amts- gister und das Verzeichnis sowie die Akten des 
nachfolger an die Stelle des vertretenden oder Vertretenen oder des früheren Notars zu über­
früheren Notars tritt. Das bedeutet, daß der nehmen hat. Daraus ergibt sich auch die Pflicht 
Vertreter oder der Nachfolger die anhängigen zu deren allfälliger Weiterführung. 
Gerichtskommissionssachen weiterführt (vgl. auch 
§ 10 Abs. 3) und in künftigen Fällen als Gerichts­
kommissär zu bestellen ist. 

Zum § 9: 

In dieser Bestimmung haben die Regelungen 
der §§ 186 und 187 NotO. 1855 mit der An­
derung Aufnahme gefunden, daß im Hinblick 
auf den § 6 Außerstreitgesetz und den § 88 
Zivilprozeßordnung sowie die §§ 153 Abs. 3, 160 
Abs. 1 und 3 der Geschäftsordnung für die 
Gerichte 1. und H. Instanz unter Bedachtnahme 
auf den §, 157 dieser Geschäftsordnung Zustel­
lungen durch Vermittlung 'des Gemeindevor­
stehers (nunmehr Bürgermeisters) als unpraktisch 
entfallen sollen. 

Zum § 11: 

Im Begutachtungsverfahren haben zahlreiche 
Stellen vorgebracht, daß mit der Gesetzwerdung 
des Entwurfes eine Belastung für die Parteien 
außerhalb der Gerichtshoforte verbunden. wäre 
und daher die Möglichkeit der kostensparenden 
Abhandlung durch das Gericht besonders bei 
geringfügigen Nachlässen und im Fall der Be­
teiligung von Minderjährigen oder sonst Pflege­
befohlenen beibehalten werden sollte. Wenn aber 
die Verlassenschaftsabhandlungen in solchen 
Fällen den Gerichten überlassen blieben, wäre 
eine solche Regelung mit den dem Entwurf zu­
grunde liegenden überlegungen schwer vereinbar. 
Da bei den angeführten Einwänden der finan­
zielle Gesichtspunkt im Vordergrund steht, hat 
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der Entwurf eine Ausweichlösung gesucht, die im 
Einvernehmen mit den Vertretern des Dele­
gierte'ntags der österreichischen Notariats­
kammern im § 11 Abs. 1 verankert worden ist. 
Unter den dort angeführten Voraussetzungen 
wird ein minderjähriger oder sonst pflegebe­
fohlener Erbe oder Noterbe keine oder nur eine 
geringere Gebühr zu tragen haben. Diese Rege­
lung geht über die im § 2 Abs. 2 der geltenden 
Verordnung über den Gerichtskommissionstarif, 
BGBL Nr. 261/1947, enthaltene Vorschrift hinaus, 
nach der die Gebühr mindestens die Hälfte der 
tarifmäßigen Gebühr betragen muß. Da nach 
dem Tarif die Gebühr des Gerichtskommissärs 
als Gesamtgebühr zu bestimmen ist und alle 
Zahlungspflichtigen dem Notar gegenüber zur 
ungeteilten Hand haften, der minderjährige oder 
sonst pflegebefohlene Zahlungspflichtige daher 
entweder schon nach außen, jedenfalls aber im 
Innenverhältnis der Begünstigung verlustig gehen 
könnte, mußte durch die Anordnungen in den 
Z. 1 bis 3 sichergestellt werden, daß der Begün­
stigte keinesfalls mehr zu zahlen hat oder über­
haupt zahlungspflichtig wird, wenn das Gericht 
seinethalben die Gebühr ermäßigt oder ihn von 
einer Zahlungspflicht ganz befreit. Dies geschieht 
dadurch, daß die Gebühr nicht als Gesamtgebühr 
zu bestimmen, sondern für den Zahlungspflich­
tigen gesondert zu berechnen ist; Grundlage für 
diese Berechnung ist das Innenverhältnis, in dem 
die mehreren Zahlungspflichtigen untereinander 
zur Kostentragung verpflichtet wären. Es mußte 
ferner die Zahlungspflicht Zur ungeteilten Hand 
für die begünstigten Erben und Noterben aufge­
hoben werden. Sind deren mehrere vorhanden, 
so sollen sie auch nicht untereinander gesamt­
schuldnerisch haften. Da die Barauslagen mit­
unter erheblich sein können, ordnet die Z. 3 die 
sinngemäße Anwendung der vorstehenden 
Grundsätze auch für den Ersatz der Barauslagen 
an; der einschränkende Nebensatz bedeutet, daß 
es aber bei den Barauslagen keine Ermäßigung 
der Ersatzpflicht gibt; sie sind also dem Notar 
stets voll zu ersetzen. 

Zum § 12: 

Das Außerstreitgesetz nimmt in verschiedenen 
Bestimmungen auf die Möglichkeit Bezug, einen 
Notar als beauftragtes Organ des Gerichtes 
heranzuziehen. Den Sc1-tlüssel dafür bildet der 
§ 3: danach können die Notare, wenn es zum 
Vorteil der Partei gereicht, vom Gericllt als 
Gerichtskommissäre zur Vornahme derjenigen 
Akte in Außerstreitsachen ermächtigt werden, die 
nicht durch eine vorausgehende richterliche Ent­
scheidung bedingt sind. Dies muß nun nicht mehr 
ausges,prochen bleiben, weil ja der vorliegende 
Gesetzesentwurf im § 1 eine gleiche allgemeine 
Bestimmung trifft. 

Dennoch kann der, § 3 Außerstreitgesetz nicht 
ersatzlos aufgehoben werden. Vielmehr ist seine 

Stelle auszunützen, um eine Abgrenzung zwischen 
der Tätigkeit des Außerstreitgerichts und der ge­
.richtlichen Bediensteten einerseits von der Tätig­
keit des Notars als Gerichtskommissärs ander­
seits zu finden, weil sonst die Bestimmungen 
des Außerstreitgesetzes und die des vorliegend 
entworfenen Bundesgesetzes über die Ausübung 
bestimmter Tätigkeiten unlösbar nebeneinander 
ständen. Um darüber Klarheit zu schaffen, soll 
der § 3 dahin geändert werden, daß die Anord­
nungen des Außerstreitgesetzes über die Vor­
nahme von Amtshandlungen durch das Gericht 
selbst oder durch andere Stellen im Auftrag des 
Gerichtes die Vorschriften über die Heranziehung 
der Notare als Gerichtskommissäre unberührt 
lassen. 

Die übrigen im § 12 des Gesetzesentwurfs 
aufgez;(hlten Bestimmungen des Außerstreitge­
setzes (§§ 36, 93, 94, 116 Abs. 2, 148 Abs. 1) 
sehen die wahlweise Beiziehung von Gerichts­
bediensteten oder eines Notars zur Vornahme 
bestimmter Amtshandlungen vor. Diese Bestim­
mungen müssen dahin geändert werden, daß die 
Möglichkeit der Zuziehung eines Notars beseitigt 
wird, weil eben darüber der vorliegende Gesetzes­
entwurf eine umfassende Regelung trifft. Dabei 
wird in den §§ 93 und 94 (Z. 3 und 4) statt des 
überholten Ausdrucks "Gerichtsabgeordnete" die 
Wendung "Bedienstete des Gerichtes" verwendet. 
In den §§ 93 und 148 (Z. 3 und 6) entfällt die 
Vorschrift, zwei Gerichtsbedienstete "in beson­
ders wichtigen Fällen" abzuordnen, weil diese 
Vorschrift kaum praktische Bedeutung hat und 
die übereinstimmung dieses unbestimmten Be­
griffes ("in besonderswidltigen Fällen") mit 
dem Rechtsstaatsprinzip zweifelhaft erscheint. 
Das gleiche gilt für die Worte" wo es tunlich ist", 
die in der Neufassung des § 116 (Z. 5) durch den 
Ausdruck "in einfachen Fällen" ersetzt werden 
sollen. Nur der § 148 Abs. 1 (Z. 6) ist einer 
tiefergreifenden sprachlichen Umgestaltung zu 
unterziehen, weil er in der gegenwärtig geltenden 
Fassung sd1wer verständlich ist. Statt wie bisher 
den § 94 Außerstreitgesetz in Klammer anzu­
führen, bringt der vorgeschlagene neue Absatz 
einen zweiten Satz für den Fall, daß sich die zu 
veräußernden Sachen im Sprengel eines anderen 
Bezirh:sgerichts als desjenigen befinden, das die 
Feilbietung angeordnet hat: In der Randschrift 
des § 270 (Z. 7) haben demgemäß die Wörter 
"Notare und" zu entfallen. Zur Aufhebung des 
§ 270 Abs. 1 wird auf die Bemerkungen zum 
§ 15 Z. 3 des Entwurfes hingewiesen. Im Hin­
blick auf die Entbehrlichkeit des ersten Absatzes 
wird der bisherige zweite Absatz des § 270 
Außerstreitgesetz zum einzigen Absatz. 

Zum § 13: 

Als Wirbamkeitsbeginn des vorliegend ent­
worfenen Bundesgesetzes ist der 1. Dezember 
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vorgesehen, wodurch den Gerichten die recht- einem Notar nicht übertragen werden dürften. 
zeitige Erstellung der Verteilungsordnung (§ 5) Alle übrigen Vorschriften des Gesetzesentwurfs 
für das kommende Jahr ermöglicht werden soll. sollen jedoch auch für solche Amtshandlungen 

gelten. 

Zum § 14: 

Um keiner mißverständlichen Auslegung Raum Zum § 15: 
zu geben, sind übergangsbestimmungen erforder- Die durch den Gesetzesentwurf beabsichtigte 
lich. Neuregelung zwingt zur Aufhebung derjenigen 

Da die Verteilungsordnungen nach dem § 5 Vorschriften, die derzeit die Verwendung der 
des Entwurfes am Ende eines jeden Kalender- Notare als Gerichtskommissäre im Verfahren 
jahrs für das folgende Kalenderjahr aufzustellen außer Streitsachen regeln. Dies gesdlieht in der 
sind, wird im Abs. 1 vorgesehen, daß die beim Z. 1 durch die Aufhebung "des Dreizehnten 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes gehandhabte Hauptstüdl.:s der NotO. 1855 und in der Z. 2 
Verteilung (siehe hierzu die Bemerkungen zum durc..~ die Aufheburig der Verordnung RGBl. 
§ 4 Abs. 3) aufrechtbleibt. Andernfalls würde in Nr. 120/1860. Durch die Z. 3 werden einige Be­
der Zeit zwischen dem Inkrafttreten des Bundes- stimmungen des Außerstreitgesetzes aufgehoben 
gesetzes und dem Wirksamwerden der ersten (siehe deren Wortlaut im Anhang). Schon in den 
Verteilungsordnungen ein völlig ungeregelter Zu- Erläuterungen zum § 12 ist ausgeführt worden, 
stand eintreten. daß durch das vorgesmlagene Bundesgesetz eine 

Im Abs. 2 mußte im Hinblidl.: auf die Anord­
nungen im § 2 für die vor dem Inkrafttreten· 
des vorliegenden Gesetzesentwurfs bereits ein­
geleiteten Amtshandlungen eine Regelung ge­
troffen werden. Sind solche Amtshandlungen von 
dem Gericht selbst oder etwa dem Bürgermeister 
begonnen worden, so können sie von diesen 
Stellen zu Ende geführt werden, auch wenn sie 
nun unter die Fälle der notwendigen Bestellung 
eines Gerichtskommissärs fallen würden; so wie 
bisher kann sich das Gericht aber auch eines 
Notars bedienen. Ist zur Durmführung solcher 
Amtshandlungen bereits ein Notar zum Gerimts­
kommissär bestellt worden, so können diese 
Amtshandlungen dem Gerimtskommissär belassen 
werden, aum wenn sie nach § 2 des Entwurfes 

taugliche Abgrenzung zwischen diesem und dem 
Außerstreitgesetz gefunden werden muß. Der 
§ 12 will dies durch Änderung mehrerer Be­
stimmungen des Außerstreitgesetzes bewirken. 
Es bleiben andere Bestimmungen, die nicht von 
der Heranziehung anderer Gerichtsbediensteter 
handeln, sondern nur die Vornahme einer Amts­
handlung durch den Notar behandeln (§§ 29, 30, 
37, 153, 270 Abs. 1). Diese Bestimmungen sind 
daher ersatzlos aufzuheben. 

Zum § 16: 

Diese Bestimmung betraut, gemäß der Ver­
teilung der Zuständigkeit der einzelnen Bundes­
minister, den Bundesminister für Justiz mit der 
Voll ziehung des entworfenen Bundesgesetzes. 

Gegenüberstellung der geltenden und· der durch § 12 geänderten Bestimmungen des Außerstreit­
gesetzes 

§ 3. In denjenigen Kronländern, in welCt~en 
eine Notariatsordnung eingeführt ist, können die 
öffentlich bestellten Notare, wenn es zum Vor­
teile der Parteien gereicht, von dem Gerichte 
in ihrem Bezirke als Gerichtskommissäre zur 
Vornahme derjenigen Akten in Gesdläften außer 
Streitsadlen ermächtigt werden, weIroe nimt 
durch eine vorausgehende richterliche Entschei­
dung bedingt sind. 

§ 3. Die Bestimmungen dieses Gesetzes, wonaro 
Amtshandlungen vom Gericht seIbst oder in 
seinem Auftrag von anderen Stellen vorzuneh­
men sind,. berühren die Vorschriften über die 
Heranziehung der Notare als Gerichtskommis­
säre zu solchen Amtshandlungen nicht. 

Anordnung der Todfallsaufnahme 

§ 36. Sobald das Bezirksgericht von einem § 36. Sobald das Bezirksgerimt von einem 
Todesfalle Nachricr,t erhält, hat dasselbe ent- Todesfall Nachricht erhält, hat es die Todfalls­
weder durch einen Gerichtsabgeordneten, oder aufnahme zu veranlassen. 
durch einen öffentlichen Notar die Todesauf-
nahme zu veranlassen. In wichtigen Fällen 
können hiezu auch zwei Gerichtsabgeordnete be-
stellt werden. 
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§ 93. Zur Aufnahme des Inventars hat das 
Gericht einen oder in besonders wichtigen Fällen 
zwei Abgeordnete zu bestimmen oder dieselbe 
einem öffentlichen Notar (§ 29) zu übertragen. 
Die Gerichtshöfe haben außer dem Orte, wo sie 
sich befinden, die Abordnung eigener Beamten 
nach Tunlichkeit zu vermeiden und sich der 
Hilfe der Bezirksgerichte oder eines in der Nähe 
befindlichen Notars ihres Sprengels zu bedienen. 

§ 94. Befindet sich das Vermögen außer dem 
Sprengel der Abhandlungsinstanz, oder ist das­
selbe einer anderen Realinstanz unterworfen, so 
hat sich die Abhandlungsbehörde an das zu­
ständige Gericht zu wenden, damit dasselbe die 
Inventur durch seine Gerichtsabgeordneten vor­
nehmen lasse, oder einen Notar dazu bestelle. 

§ 116. (1) ... 
(2) Wo es tunlich ist, soll die Erbschafts­

erklärung zugleich bei der Todfallsaufnahme von 
dem Gerichtsbeamten oder dem dessen Stelle ver­
tretenden öffentlichen Notar aufgenommen 
werden. 

§ 93. Zur Aufnahme des Inventars hat das 
Gericht einen seiner Bediensteten zu bestimmen. 

§ 94. Befindet sich Vermögen im Sprengei 
eines anderen Bezirksgerichtes als des Abhand­
lungsgerichtes, so hat jenes auf Ersuchen des 
Abhandlungsgerichtes die Inventur dieses Ver­
mögens durch einen seiner Bediensteten vor­
nehmen zu lassen. 

§ 116. (1) ... 

(2) In einfachen Fällen soll die Erbserklärung 
zugleich bei der Todfallsaufnahme aufgenommen 
werden. 

§ 148. (1) Die Feilbietung ist nach Umständen· § 148. (1) Zur Feilbietung hat das Gericht einen 
(§§ 93 und 94) entweder von der Abhandlungs- seiner Bediensteten zu bestimmen. Befinden sich 
behörde selbst durch Abordnung eines oder die zu veräuß~rnden Sachen im Sprengel eines 
zweier Beamten, eines öffentlichen Notars oder anderen Bezirksgerichtes als desjenigen, das die 
durch Ersuchschreiben an das zuständige oder Feilbietung angeordnet hat, so obliegt sie auf 
doch näher gelegene Gericht zu bewirken. dessen Ersuchen jenem Bezirksgericht. 

Vornahme durch Notare und Gemeindevorsteher 

§ 270. (1) In denjenigen Kronländern, in wel­
chen eine Notariatsordnung besteht, kann nach 
den darin enthaltenen Bestimmungen die Vor­
nahme der Schätzung und Feilbietung sowohl 
beweglicher als unbeweglicher Sachen einem 
öffentlichen Notar übertragen werden. 

(2) Zur Schätzung und Feilbietung beweglicher 
Sachen können auch die Gemeindevorsteher ver­
wendet werden. 

Wortlaut der durch § 15aufgehobe)len Rechts-
vorschriften 

1. Dreizehntes Hauptstück der Notariatsordnung 
vom 21. Mai 1855, RGBI. Nr. 94, in der Fassung 
des Ar~. V der Siebenten Gerichtsentlastungs­
novelle vom 23. Dezember 1931, -BGBI. Nr. 6/ 

1932 

Verwendung der Notare als Ge­
richtskommissäre 

§ 183. Die Notare können verpflichtet werden, 
als Gerichtskommissäre folgende Geschäfte zu 
besorgen: 

a) die Aufnahme von Todesfällen (Sperre) und 
die Vornahme anderer im Wege der Ver­
lassenschaftsabhandlung und in Waisen-

Vornahme durch Gemeindevorsteher 

§ 270. (1) entfällt. 

(2) Zur Schätzung und Feilbietung beweglicher 
Sachen können auch die Gemeindevorsteher ver­
wendet werden. 

sachen erforderlichen Akte, bei welchen es 
sich nicht um eine gerichtliche Entscheidung 
handelt; 

-b) gerichtliche Schätzungen in und· außer 
Streitsachen; . 

c) gerichtliche Feilbietungen beweglicher 
Güter in und. außer Streitsachen; 

d) Feilbietungen unbeweglicher Güter außer 
Streitsachen. 

(2) Außerdem kann den Notaren auch die 
Revision von Pupillarrechnungen und die Ver­
fassung von Vermögens teilungen aufgetragen 
werden .. 

(3) Die Notare haben sich in allen diesen Fällen 
als gerichtliche KömmislSäre zu unterfertigen, und 
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im Verfahren außer Streitsachen steht ihnen bei (i) überdies bleibt der Notar den Parteien 
Feilbietungen beweglicher Sachen die Befugnis zu, für jeden durch. sein Verschulden verursachten 
die Edikte selbst zu erlassen. Schaden verantwortlich. . 

§ 184. (1) Wird ein Notar zur Vornahme von 
Akten in Verlassenschaftsangelegenheiten für ein­
zelne Fälle oder für eine ganze Gemeinde oder 
Ortschaft bestellt, so ist ihm hiezu ein schrift­
licher • Auftrag zu erteilen, in welchem er unter 
Hindeutung auf den schon geleisteten Amtseid 
zur gewissenhaften Befolgung der Gesetze ange­
wiesen wird. 

(2) Die Bestellung der Notare zur Aufnahme 
von Todesfällen und zu anderen Abhandlungs­
akten für ganze Gemeinden oder Ortschaften 
muß gehörig kundgemacht und dafür gesorgt 
werden, daß dem Notar die Todesfälle sogleich 
angez~igt werden. 

§ 185. (1) Bei der Verwendung der Notare als 
Gerichtskommissäre ist sowohl auf die Beför­
derung der Geschäfte zum Vorteile der Parteien, 
als auch auf eine billige Verteilung derselben 
dergestalt Rücksicht zu nehmen, daß den Notaren 
nicht bloß unentgeltliche, sondern auch solche ent­
geltliche Verrichtungen übertragen. werden, 
welche ihnen eine angemessene Belohnung für 
ihre Verwendung zu diesen Geschäften im all­
gemeinen zu gewähren geeignet sind. 

(2) Der Bundesminister für Justiz ist ermäch­
tigt, . für das Gebiet außerhalb der Gerichtshof­
orte oder für Teile davon allgemeine Grundsätze 
über die Verwendung der Notare als. Gerichts­
kommissäre aufzustellen. Diese Grundsätze sind 
für die Gerichte bindend. 

§ 186. Der Notar hat bei den Geschäften, 
welche er als Gerichtskommissär vornimmt, die 
für die Gerichte selbst bestehenden Vorschriften 
zu beobachten. 

§ 187. Die Vorladungen der Parteien und die 
bei den Amtshandlungen der Notare als Ge­
richtskommissäre vorkommenden Zustellungen 
überhaupt sind auf Verlangen derselben von dem 
Gemeindevorstande oder von dem Gerichte 
durch die Gerichtsdiener zu besorgen. 

§ 188. (1) Wegen säumigen oder gesetzwidrigen 
Benehmens des Notars bei den Amtshandhingen 
als Gerichtskommissär hat das Gericht, welches 
denselben bestellt hat, entweder die erteilte Er­
mächtigung zu widerrufen, oder die angemes­
Senen Rügen oder Geldstrafen gegen ihn zu 
~erhängen und in wichtigeren Fällen dem Ober­
landesgerichte die Anzeige zu erstatten, welches 

§ 189. Der Notar hat :über seine Amtshand­
lungen als Gerichtskommissär ein abgesondertes 
Geschäftsprotokoll nach Jahrgängen zu führen. 
Dieses Protokoll hat folgende Rubriken zu ent­
halten: 

a) die laufende Zahl für die Gerichtsgeschäfte 
des Notars, welche von jener für die Nota­
riatsgeschäfte abgesondert zu führen ist; 

b) das Datum, d. i. Tag, Monat, und Jahr, 
und bei dringenden Geschäften auch die 
Stunde, wann er den Auftrag oder Anlaß 
zur Amtshandlung erhalten hat; 

c) die Veranlassung selbst, mithin entweder 
den besonderen richterlichen Auftrag, die 
Bitte der Partei oder die Meldung, z. B. 
eines erfolgten Todfalles; 

d) die Bezeichnung dieser Amtshandlung; 
e) die Angabe, wann und mit welcher Zeit­

verwendung dieselbe vorgenommen wurde; 
f) die Angabe, wann der Akt dem Gerichte 

vorgelegt oder Bericht darüber erstattet, 
. oder wann derselbe der Partei ausgefolgt 
wurde; 

g) allfällige Anmerkungen, in welcher Rubrik 
insbesondere die Ursachen der etwa einge­
tretenen Verzögerung anzumerken sind. 
Erhält der Notar Aufträge von verschie­
denen Gerichten, so hat er über die für 
jedes derselben vorkommenden' Geschäfte 
ein abgesondertes Protokoll zu führen. 

§ 190. Die Akten des Notars als Gerichts­
kommissär werden, insolange sie bei dem Notar 
bleiben, nach der Ordnung des Geschäftsproto­
kolles, abgesondert von den eigentlichen N6ta­
riatsakten und. so verwahrt, daß die ein und das 
nämliche Geschäft betreffenden zusammengelegt 
werden. 

§ 191. Wenn bei Gelegenheit die Einschreitung . 
des Notars als Gerichtskommissär ein eigentlicher 
Notariatsaktzustande kommt, so wird dies zwar 
im gerichtlichen Geschäftsprotokolle und in dem 
an das Gericht zu erstattenden Berichte bemerkt, 
der Notariatsakt selbst aber wird ganz als solcher 
behandelt. 

§ 192. Wenn der Notar in einen anderen 
Gerichtsbezirk übersetzt wird, oder seine Amts­
wirksamkeit aus 'was immer für einem Grunde 
aufhört, so übernimmt das Gericht sein Ge­
schäftsprotokoll und die vorhandenen Akten 
über dessen gerichtliche Amtshandlungen. 

nach Umständen die Disziplinaruntersuchung § 193. Beleidigungen oder Widersetzlichkeiten 
gegen denselben anzuordnen und mit der er- gegen die Notare in der Ausübung ihrer Amts­
forderlichen Bestrafung, wenn es notwendig wird, handlungen als Gerichtskommissäre werden nach 
selbst mit der Suspension oder Entsetzung von! den allgemeinen zum Schutze der öffentlichen 
dem Amte als Notar, vorzugehen hat. Beamten bestehenden Strafgesetzen behandelt. 
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2. Verordnung des Justizministeriums vom 
7. Mai 1860, RGBl. Nr. 120, betreffend die Ver­
wendung der Notare als Gerichtskommissäre und 

die Zahl der Notare 

Infolge Allerhöchster Ermächtigung vom 
4. Mai 1860 wird zur Beschleunigung der Ge­
schäftsbehandlung und zur Verminderung der 
gerichtlichen Amtshandlungen für alle Kron­
länder, in welchen die Notariatsordnung vom 
21. Mai 1855, Nr. 94 des Reichsgesetzblattes, 
in Wirksamkeit steht, folgende Verordnung er­
lassen: 

fassen und dem Gerichte vorzulegen. Nur wenn 
die von den Parteien selbst verfaßten Ausweise 
und Eingaben so mangelhaft befunden werden, 
daß sie zu keiner ihrem Zwecke geeigneten Er­
ledigung dienen können, ist deren Verfassung 
einem Notar zu übertragen. 

§ 4. (Gegenstandslos). 
§ 5. (Gegenstandslos). 

3. Die §§ 29, 30, 37, 153 und 270 Abs. 1 des 
Außerstreitgesetzes 

Mitwirkung der öffentlichen 

§ 1. Zur Besorgung derjenigen Geschäfte, Not are 
deren Verrichtung nach § 183 der Notariats- § 29. In denjenigen Kronländern, in welchen 
ordnung den Notaren als Gerichtskommissären das Notariatsinstitut besteht, können die öffent­
übertragen werden kann, müssen dieselben für lichen Notare (§ 3) nicht nur zur Todfallsauf­
die Zukunft in denjenigen Städten und Ort- nahme (§§ 36, 93), zur Errichtung der Inventur 
schaften, in welchen bereits Gerichtshöfe erster und zur Vornahme von Feilbietungen abgeordnet 
Instanz bestehen oder noch errichtet werden, werden, sondern auch, nachdem von dem Ge­
nach Maßgabe des § 184 der Notariatsordnung richte die Erbserklärung angenommen ist, Verlas­
als Gerichtskommissäre bestellt werden. senschaftsausweise und Erbteilungen aufneh-

Für alle Landbezirke dagegen hat es nur bei men und alle zur Erwirkung der Einantwortung 
der im Eingange des § 183 der Notariatsordnung erforderlichen Akte dergestalt vorbereiten und 
gestatteten Bestellung der Notare als Gerichts- zur gerichtlichen Genehmigung vorlegen, daß 
kommissäre zu verbleiben. der Richter in die Lage gesetzt wird, sogleich über 

§ 2. Sind am Sitze des Gerichtshofes mehrere diese Eingabe des Notars mit der Erteilung der 
Notare bestellt, so sind diese Geschäfte unter Einantwortungsurkunde vorgehen zu können. 
dieselben entweder nach bestimmten Abteilungen § 30. Die öffentlichen Notare haben bei diesen 
des städtisch.en Bezirkes oder im wechselnden Geschäften die für die Gerichtsabgeordneten be­
Turnus nach gewissen Zeitabschnitten, übrigens stehenden Vorschriften zu beobachten. 
mit Beobachtung der Vorschrift des § 185 der § 37. Das Bezirksgericht kann innerhalb seines 
Notariatsordnung zu verteilen. ! Sprengels einem öffentlichen Notare auch eine 

Diese Verteilung ist am Gerichtshause ange-l allgemeine Ermächtigung zur Aufnahme aller in 
schlagen zu erhalten. einem bestimmten Bezirke vorkommenden 

§ 3. Diese Notare sind auch zur Aufnahme Todesfälle erteilen. 
der in den in §§ 3 und 29 des Gesetzes vom § 153. Inwiefern die Vorbereitung aller zur 
9. August 1854, Nr. 208 des Reichsgesetzblattes, Einantwortung erforderlichen Akte auch den 
erwähnten Verlassenschaftsausweise und Erbtei- öffentlichen Notaren übertragen werden köntie, 
lungen sowie zur Vorbereitung aller zur Er- ist in dem § 29 enthalten. 
wirkung der Einantwortung erforderlichen Akte § 270. (1) In denjenigen Kronländern,. in 
im allgemeinen zu bestellen. welchen eine Notariatsordnung besteht, kann 

Den Parteien bleibt jedoch stets unbenom- nach den darin enthaltenen Bestimmungen die 
men, diese Ausweise und Eingaben entweder Vornahme der Schätzung und Feilbietung sowohl 
selbst oder durch einen von ihnen bestellten, I beweglicher als unbeweglicher Sachen einem 
gesetzlich dazu berechtigten Machthaber zu ver- öffentliCo.~en Notar übertragen werden. 
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